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Vertrag über die Übernahme von Hausreinigungsarbeit en 

- gilt als vertragliche Regelung außerhalb des Miet vertrages- 
 
 
Sehr geehrte Mieterin, sehr geehrter Mieter, 
 
die NEULAND bietet Ihnen an, die gesamten Hausreinigungsarbeiten (kleine und große Hauswoche) 
deren Durchführung Ihnen nach Artikel IV, Ziffer 1, Absatz 1 bis 5 der z. Z. gültigen 
Hausgemeinschaftsordnung obliegt, entgeltlich  durch Reinigungskräfte ausführen zu lassen. 
 
Die Übernahme dieser Reinigungsarbeiten in Ihrem Haus ist allerdings nur möglich bei gleichzeitiger 
Annahme dieses Angebotes durch mindestens drei  Mieter Ihres Hauseinganges. 
 
Das mtl. Entgelt für die Hausreinigungsarbeiten beträgt z. Zt. 11,05 Euro  pro Mietpartei und ist neben 
Ihrer Miete zu entrichten. Sollte ein Bankeinzugsverfahren vorliegen, so wird diese Summe mit der 
Miete durch Lastschrift einbehalten. Die von uns in diesem Angebot übernommene Verpflichtung ist 
ausdrücklich keine mietvertragliche Verpflichtung. Sind nicht genügend Mieter mit den 
Reinigungsarbeiten einverstanden, hat jeder einzelne Mieter die Möglichkeit separat eine 
Vereinbarung mit der Hausreinigungsfirma zu schließen.  
 
Dieser Vertrag kann jeweils mit einer Frist von einem Monat zum darauffolgenden Monatsende vom 
Vermieter bzw. von den unterschriebenen Mietparteien gekündigt  
werden. Eine Kündigung durch einzelne Mieter ist nicht möglich, da alle unterschriebenen 
Mietparteien die Kündigung erklären müssen. Dieses Kündigungsrecht ist auch bei einer Erhöhung 
des Hausreinigungsentgeltes anzuwenden. 
________________________________________________________________________ 
 
Hiermit nehme/n ich/wir das Angebot der NEULAND zu den vorstehend erwähnten  
 
Bedingungen zum        (Datum) an: 
 
 
 
Adresse/Lage/Etage  Name/n der/des  Unterschriften  Kunden-Nummer. 
    Mieter/s      (trägt der Vermieter ein) 
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             
 
 
             


